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Überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt; 
Beschluss über die Stellungnahme 
 
 
Beschlussempfehlung: 
 
Der Rat der Stadt Übach-Palenberg beschließt die Abgabe der Stellungnahme der Verwal-
tung zu den im Prüfungsbericht zur überörtlichen Prüfung der Stadt Übach-Palenberg im 
Jahr 2020 enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen gegenüber der Gemeindeprü-
fungsanstalt NRW und der Aufsichtsbehörde in der vorgelegten Fassung (Anlage 2 zur Sit-
zungsvorlage). 
 
 
Begründung: 
 
Im Zeitraum von Oktober 2020 bis März 2021 hat die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) 
die überörtliche Prüfung der Stadt Übach-Palenberg vorgenommen und hierüber einen Prüfungsbe-
richt erstellt (Anlage 1), welcher der Verwaltung am 22.06.2021 zugeleitet worden ist. 
 
In der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses am 18.11.2021 wurden die Prüfungsergebnisse 
durch Vertreter der GPA NRW präsentiert. In Verbindung damit hat der Bürgermeister dem Rech-
nungsprüfungsausschuss in vorgenannter Sitzung den Prüfungsbericht zur Beratung vorgelegt und zu 
den Feststellungen und Empfehlungen, die im Prüfungsbericht gegenständlich sind (Anlage 2), Stel-
lung genommen. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Rat über das Ergebnis seiner Beratungen zu unterrichten, 
vgl. § 105 Abs. 6 Satz 3 GO NRW. 
 
Gemäß § 105 Abs. 7 GO NRW beschließt der Rat über die gegenüber der Gemeindeprüfungsanstalt 
NRW und der Aufsichtsbehörde (Kreis Heinsberg) abzugebende Stellungnahme in Bezug auf die im 
Prüfungsbericht enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen in öffentlicher Sitzung innerhalb einer 
dafür bestimmten Frist; das Ergebnis aus der Vorberatung im Rechnungsprüfungsausschuss kann 
einbezogen werden. 
 
Per Mitteilung der GPA NRW vom 22.06.2021 wurde die Frist zur Herbeiführung des Ratsbeschlus-
ses auf den 31.12.2021 festgesetzt. 



  

 
Beigefügte Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage: 
 
Anlage 1 – 
Prüfungsbericht (öffentliche Fassung) 
 
Anmerkung zur Anlage 1: 
Um den Grundsatz der Vertraulichkeit sowie den Datenschutz in Vergabeverfahren zu wahren, wird in 
Einklang mit den Veröffentlichungen der GPA NRW der Prüfungsbericht ohne das Kapitel 5.7 veröffent-
licht. 
 
Anlage 2 – 
Zusammenstellung der Feststellungen und Empfehlungen (inkl. Stellungnahme) 
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